
 
 

 

     
   

   

 

 
 

 

     
   

   

 

AVBWasserV-Pflegeverträge



SHP RecHtSAnWälte

Die Kanzlei SHP Rechtsanwälte verfügt über ein Team von  
Spezialisten für alle rechtlichen Fragen im öffentlich-rechtlichen  
Projektbereich. Insbesondere in folgenden Bereichen sind wir tätig:

Mehr Informationen unter

www.sh-partner.de

Unsere Bereiche

 Gestaltungsberatung

 transaktionsberatung

 Vergaberecht

 Wasser-/energie-/Abfallrecht

 Steuerrecht

 Insolvenzrecht

 Arbeitsrecht

 Vertragsrecht/compliance

 

i



1. Die Rechtsanwälte sind Autoren der Kommentierung zur AVBWasserV im Carl 
Heymanns Verlag, „Recht der Energie- und Wasserversorgung“, verschiedener 
wasserrechtlicher Werke zu Leitungsrechten, Forderungsmanagement und Verga-
berecht sowie Managementempfehlungen und Gutachten zu integriertem Wasser-
management. 

2. Die Rechtsanwälte werden das aus der laufenden Arbeit an der Kommentierung 
gewonnene aktuelle Fachwissen zur Aktualisierung von Ergänzenden Bestim-
mungen  zur AVBWasserV und/oder des ggf. darauf aufbauenden Satzungswerks 
zur jährlichen Pflege dem WVU in der mit diesem Vertrag vereinbarten Weise zur 
Verfügung stellen.

 

1. Die Rechtsanwälte übernehmen die Pflege der Ergänzenden Bestimmungen zur 
AVBWasserV.  

2. Die Rechtsanwälte werden jährlich die Ergänzenden Bestimmungen zur AVB-
WasserV prüfen, überarbeiten und Änderungs- und Ergänzungs-vorschläge 
unterbreiten. Die Überarbeitung erfolgt auf der Basis der von den Rechtsanwälten 
kontinuierlich vorgenommenen Aktualisierung der Kommentierung der AVBWas-
serV in dem Loseblattwerk „Recht der Energie- und Wasserversorgung“ im Carl 
Heymanns Verlag.  

3. Das WVU kann nach Erhalt des ersten Änderungsentwurfes ein Anforderungspro-
fil zur Erstellung der endgültigen Vorlagen erarbeiten. Die Rechtsanwälte werden 
anschließend die Ergänzenden Bestimmungen nach den Vorgaben des WVU 
erstellen und in synoptischer Darstellung übersenden.  
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4. Darüber hinaus bieten die Rechtsanwälte an, die Satzungen des WVU anhand der 
jeweiligen Rechtsprechung, insbesondere der Verwaltungsgerichte, im Rahmen 
eines Pflegevertrages zu aktualisieren. Eine solche Tätigkeit erfolgt nach Bedarf 
und entsprechender Aufforderung des WVU.  
 
 
 
 
 
Auskunft über Honorare bitte per E-Mail unter dbr@sh-partner anfragen 
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Für extra anfallendes Porto und Telefonkosten wird eine gesonderte Rechnung erstellt, 
jeweils zzgl. der gesetzlichen Umsatzsteuer.

1. Die Rechtsanwälte haften dem WVU für ihre Tätigkeit im Rahmen der gesetz-
lich vorgeschriebenen Berufshaftpflichtversicherung. Eine Haftung für fahrlässig 
verursachte Schäden über den Betrag von 250.000,00 EUR hinaus wird deshalb 
einvernehmlich ausgeschlossen. Dieser Haftungsausschluss wurde zwischen den 
Parteien erörtert und für den vorliegenden Einzelfall vereinbart.  

2. Es ist aber auch noch nachträglich möglich, durch Abschluss einer ergänzenden 
Haftpflichtversicherung auf Kosten des WVU die Haftungshöchstsumme entspre-
chend zu erhöhen. Dies erfolgt nur bei Bedarf und entsprechender Aufforderung 
durch das WVU und erfordert eine Ergänzung zu diesem Beratungsvertrag.

Die Laufzeit der Vereinbarung beträgt ein Jahr und verlängert sich jeweils um ein 
Jahr, wenn sie nicht von einer Partei mit einer Frist von 3 Monaten zum Jahresende 
gekündigt wird.
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Neuer Markt 17

18055 Rostock

Tel: 0381-4930260

hro@sh-partner.de

Goethestraße 27 

18209 Bad Doberan

Telefon 038203 77690 

dbr@sh-partner.de

Plauener Straße 163-165

13053 Berlin

Tel: 030-24625386

berlin@sh-partner.de



















Name, Vorname

 

Dienstbezeichnung

    

Amt, Abt.

Anmeldende Stelle

Straße

    

PLZ,  Ort

    

Telefon,  Fax

    

E-Mail

Datum // Unterschrift   
   

oder melden Sie Ihr  
unverbindliches Interesse an
dbr@sh-partner.de

Weitere Informationen unter  
www.sh-partner.de 

KontAKt


